
Stand I 201_1 – Einseitige Erklärung zur Namensführung in der Ehe – (11.17) 

Einseitige Erklärung zur Namensführung in der Ehe (§ 1355 Abs. 4 und 5 BGB)

Hinweis über die Zuständigkeit 
Ist die Eheschließung nicht in einem deutschen Eheregister beurkundet, so ist das 
Standesamt für die wirksame Entgegennahme der Namenserklärung zuständig, in dessen 
Zuständigkeitsbereich die/der Erklärende ihren/seinen Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder ihren/seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Eine Zuständigkeit des Standesamts I in Berlin ist bei Fehlen eines Registereintrags nur gegeben, wenn 
die/der Erklärende nie im Inland wohnhaft war. Ein lange zurückliegender inländischer Wohnsitz (auch 
als Kind) begründet ebenfalls die Zuständigkeit des früheren Wohnsitzstandesamtes. 

Erklärende / Erklärender (Familienname, Geburtsname,  a l l e Vornamen; Geburtsdatum, Wohnort, Staatsangehörigkeit, E-Mail) 

(Früherer) inländischer Wohnsitz? 
 nein, ich war bisher noch nie (auch nicht als Kind) im Inland wohnhaft 
 ja: (letzte) inländische Anschrift:    

(frühere) Ehegattin / (früherer) Ehegatte (Familienname, Geburtsname, Vornamen; Wohnort, Staatsangehörigkeit) 

Bitte unbedingt ausfüllen: 
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Ich habe am   (Datum) 

in    (Ort) 

 Eheschließung    sonstiges: 

die letzte Ehe geschlossen.  
Ich führe den Familiennamen: 

  nach deutschem Recht 
  nach dem Recht des Staates: 

Tag der Wirksamkeit:    
Grundlage für den Erwerb:  Namenserklärung 
aktueller Familienstand:  

 verheiratet  geschieden   verwitwet   Lebenspartnerschaft aufgehoben 
 Lebenspartnerschaft durch Tod aufgelöst   

Anzahl  a l l e r  Ehen / Lebenspartnerschaften:       0      1      2      3 und mehr 
(ggf. Nachweise über die Auflösung  a l l e r  Vorehen / vorherigen Lebenspartnerschaften beifügen). 

Erklärung zur Namensführung: 
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   Meine letzte Ehe wurde aufgelöst am:               (Datum)      
       durch:                                                                        (Art der Auflösung) 

Mir ist bekannt, dass ich nach der Auflösung meiner letzten Ehe meinen vor der Eheschließung 
geführten Namen oder meinen Geburtsnamen wieder annehmen kann. 
Ich nehme den  

 Geburtsnamen: 
 früheren Familiennamen:    

wieder an.  
Mir ist bekannt, dass diese Erklärung unwiderruflich ist. 

Deutsche Botschaft Luxemburg
Wichtige Information
Bitte lesen Sie aufmerksam die Informationen, die durch Anklicken der verschiedenen Symbole sichtbar werden.Sie sind an verschiedenen Stellen des Formulars in Rot, Gelb und Grün angebracht und enthalten Ausfüllhinweise sowie ergänzende Informationen.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Dieses Formular ist ein MUSTER mit Ausfüllhinweisen und ergänzenden Informationen. Diese werden durch Anklicken der verschiedenen Symbole sichtbar.Verwenden Sie für Ihre Antragstellung bitte das ebenfalls zur Verfügung gestellte Blanko-Formular.Für die Eingabe von Sonderzeichen verwenden Sie bitte die Windows-Zeichentabelle.Eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Antrages ist nur möglich, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt und alle antragsbegründenden Unterlagen vollständig mit übersandt werden.Bitte übersenden Sie das ausgefüllte Formular und die Dokumente vorab per E-Mail an die Botschaft info@luxe.diplo.de zur Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Antrages.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hervorheben

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Hier werden die Angaben der Person benötigt, die nach einer Scheidung ihren früheren Namen wieder annehmen möchte.Benötigte Dokumente:→ Geburtsurkunde→ ggf. Namensbescheinigung→ Heiratsurkunde, ggf. mit Vermerk zur Namensführung→ Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk oder Art.-39-Bescheinigung gem. VO (EG) 2201/2003 → Certificate de Résidence→ Kopie des Reisepasses oder Personalausweises.Die Art.-39-Bescheinigung wird ausgestellt für Scheidungen, die ab 2003 in einem EU-Mitgliedsstaat ausgesprochen wurde. Sie wird von dem Familiengericht ausgestellt, das über die Scheidung entschieden hat.Fremdsprachige Dokumente sind mit Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer oder in der internationalen Fassung vorzulegen. Deutsche Urkunden müssen nicht übersetzt werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
sie wird für eventuelle direkte Rückfragen benötigt.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Die Angaben zum letzten deutschen Wohnsitz sind  zur Identifizierung des zuständigen deutschen Standesamtes unverzichtbar.Ein früherer deutscher Wohnsitz ist durch Abmeldebescheinigung zu belegen; ein aktuell bestehender deutscher Wohnsitz durch eine Meldebescheinigung; beide sind erhältlich bei der Meldebehörde des früheren bzw. aktuellen Wohnsitzes. Bei bestehendem Wohnsitz in Deutschland ist vorrangig das örtliche Standesamt Ihres deutschen Wohnsitzes zuständig.Benötigte Dokumente:→ Abmeldebescheinigungen v. letzten deutschen Wohnsitz→ Meldebscheinigung, wenn eine Anmeldung in Deutschland besteht.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hervorheben

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hervorheben

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Machen Sie zu Ihrem früheren Ehepartner die Angaben so vollständig wie möglich.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Hat die Eheschließung im Ausland stattgefunden, bitte den Ort und Staat eintragen, in dem die Eheschließung stattfand.Das Luxemburger Partenariat ist keine Eheschließung im Sinne des deutschen Rechts und daher hier nicht einzutragen. Benötigte Dokumente → (internationale) Heiratsurkunde  Fremdsprachige nationale Heiratsurkunden sind mit Übersetzung eines  vereidigten Übersetzers oder in internationaler Fassung vorzulegen. Deutsche Urkunden müssen nicht übersetzt werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Bitte geben Sie hier den während der Ehe geführten Familiennamen an.Benötigte Dokumente:→ (internationale) Heiratsurkunde, ggf. mit Vermerk zur Ehenamensführung→ ggf. NamensbescheinigungFremdsprachige Dokumente sind mit Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer oder in der internationalen Fassung vorzulegen. Deutsche Urkunden müssen nicht übersetzt werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Bitte geben Sie hier an, nach welchem Recht Sie Ihren Ehenamen geführt haben. Deutsches Recht oder Heimatrecht des nicht deutschen Ehepartners.Benötigte Dokumente:→ (internationale) Heiratsurkunde (ggf. mit Vermerk zur Ehenamensführung)→ ggf. NamensbescheinigungFremdsprachige Dokumente sind mit Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer oder in der internationalen Fassung vorzulegen. Deutsche Urkunden müssen nicht übersetzt werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Der Tag der Wirksamkeit ergibt sich in den meisten Fällen aus der Heiratsurkunde oder der Namensbescheinigung.Benötigte Dokumente:→ (internationale) Heiratsurkunde, ggf. mit Vermerk zur Ehenamensführung→ ggf. NamensbescheinigungFremdsprachige Dokumente sind mit Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer oder in der internationalen Fassung vorzulegen. Deutsche Urkunden müssen nicht übersetzt werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hervorheben

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Bitte nur Eintragungen machen, wenn es sich um eine Eheschließung handelte. Das Luxemburger Partenariat ist keine Eheschließung im Sinne des deutschen Rechts und daher hier nicht einzutragenBenötigte Dokumente: → internationale Heiratsurkunde → Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk oder Art.-39-Bescheinigung gem. VO (EG) 2201/2003  Fremdsprachige nationale Heiratsurkunden sind mit Übersetzung eines  vereidigten Übersetzers vorzulegen. Deutsche Urkunden müssen nicht übersetzt werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Machen Sie hier bitte Angaben zu Ihrer letzten Ehe.Benötigte Dokumente → internationale Heiratsurkunde → Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk oder Art.-39-Bescheinigung gem. VO (EG) 2201/2003  Fremdsprachige Dokumente sind mit Übersetzung eines  vereidigten Übersetzers vorzulegen. Deutsche Urkunden müssen nicht übersetzt werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Bitten geben Sie hier an, welchen früheren Namen Sie künftig führen möchten.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Wichtige Information
Bitte lesen Sie die Informationen zu diesem Abschnitt aufmerksam durch.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass mit dieser Erklärung nur eine Namenserklärung abgegeben werden kann.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Notiz
Für die Eintragung von Sonderzeichen verwenden Sie bitte die Windows-Zeichentabelle
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   Ich füge dem Ehenamen: 
 meinen Geburtsnamen  meinen früheren Ehenamen  einen Teil meines früheren Namens 

hinzu und führe künftig folgenden Familiennamen: 
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  Ich habe meinem Ehenamen:    
den Familiennamen:    
hinzugefügt. 
Ich widerrufe die Erklärung über die Hinzufügung und will künftig ausschließlich 
den folgenden Ehenamen führen:  

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung unwiderruflich und eine erneute Hinzufügung nicht mehr 
möglich ist. 

Über die rechtlichen Auswirkungen bzw. Möglichkeiten hinsichtlich der Namensführung von Kindern 
bin ich ggf. belehrt worden. 
betroffene Kinder (Familienname, Vorname; Wohnort, Geburtstag und -ort, Staatsangehörigkeit 

 Ich wünsche die Ausstellung von       (Anzahl) 
     gebührenpflichtigen Bescheinigung(en) über die Wirksamkeit der Namenserklärung. 

 Ich wünsche keine Ausstellung von gebührenpflichtigen Bescheinigung(en) über die Wirksamkeit der 
     Namenserklärung. 

__________________________________ 

Die vorstehende Unterschrift beglaubige ich aufgrund der vor mir erfolgten Vollziehung. 

Die Erklärende / Der Erklärende hat sich ausgewiesen durch  

   ___________, Nr. 
(Personaldokument) 
ausgestellt am 

Ort, Datum: 

   , den 

____________________________ (Siegel) 
(Konsularbeamter / Konsularbeamtin) 

Vordrucke mit mehreren Blättern sind bitte untrennbar zu verbinden ! 

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Diese Erklärung wird abgegeben, wenn die Ehe weiterhin besteht und Sie einen Ehenamen führen. Wenn Sie dem Ehenamen einen der zur Auswahl stehenden Namen hinzufügen möchten, erfolgt die Namenserklärung in diesem Feld.Hier besteht die Möglichkeit, den gewünschten Namen voranzustellen oder hinten anzufügen. Nach deutschem Recht, besteht nur die Möglichkeit, den Namen mit einem Bindestrich zu führen.Es besteht nur die Wahlmöglichkeit für eine der drei in diesem Feld angegebenen Varianten.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Hier tragen Sie den künftig zu führenden Namen ein.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Hier tragen die die Zahl der gewünschten Namensbescheinigungen ein.

Die Beantragungung mindestens einer Namensbescheinigung wird empfohlen, da diese für künftige Anträge relevant sein kann.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Eintragungen in diesem Abschnitt werden nur vorgenommen, wenn Sie die frühere Hinzufügung eines Namens zu Ihrem Ehenamen widerrufen möchten.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Hier werden Angaben gemacht, wenn minderjährige Kinder von der Namenserklärung betroffen sind

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hinweis
Tragen Sie hier bitte Art (Personalausweis oder Reisepass), Nummer und Ausstellungsdatum des Identitäts-Dokumentes  ein, mit dem Sie sich bei der Unterschriftsbeglaubigung identifizieren werden.

Deutsche Botschaft Luxemburg
Hervorheben
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